
Interpellation

Sanierung Sportplatz Gitterli

Der Sportplatz Gitterli neben der Eisenbahn wurde in den letzten Jahren durch die SBB als
Vorproduktions- und Lagerplatz genutzt. Obwohl die Platzfläche zum Schutz abgedeckt
wurde, sieht man nun nach Entfernung der Abdeckungen, wo der Platz dennoch
offensichtlich gelitten hat, wenig überraschend, da sowohl den Abdeckungen wie auch dem
Boden, hohes Gewicht zugemutet wurde über diese Monate.

Es ist bei einer Sanierung nicht einfach, neu zu planieren und einen Rasen zu verlegen,
resp. frisch anzusäen; ebenso muss entsprechend einer neuen Drainage erstellt werden, um
Stauwasser nach Regen zu verhindern.

Daher ist zu prüfen ob nicht, wenn schon saniert werden muss, anstelle eines Naturrasens
ein Kunstrasen erstellt werden kann und soll.

Es scheint, dass die Sanierung des Sportplatzes Gitterli eine umfassende Planung und
sorgfältige Überlegungen erfordert. Es wäre sinnvoll, eine detaillierte Kosten-Nutzen-Analyse
durchzuführen und möglicherweise Expertenmeinungen einzuholen, um die beste
Entscheidung für die Sanierung des Sportplatzes Gitterli zu treffen.

Die Tatsache, dass die Sportplätze der Stadt Liestal eigentlich über den Winter nicht genutzt
werden können, sowie, dass nicht genügend Hallen zur Verfügung stehen für die Nutzung,
um allen Vereinen gerecht zu werden, unterstützt klar den Gedanken, einen Kunstrasenplatz
zu erstellen hier.

Ich bitte den Stadtrat diese Fragen, wenn möglich zu beantworten.

1. Sanierungsplan: Gibt es bereits einen Plan für die Sanierung?

2. Kostenberechnung: Wurden die Kosten für die Sanierung ermittelt?

3. Kostenübernahme durch SBB: Übernimmt die SBB die Sanierungskosten?

4. Mieteinnahmen: Wurden die Mieteinnahmen durch die SBB für die Sanierung
zurückgestellt?

5. Vertragliche Regelung: Wie ist die Wiederinstandstellung vertraglich mit der SBB
geregelt?

6. Kunstrasenoption: Wird die Möglichkeit eines Kunstrasens in Betracht gezogen?

7. Kostenvergleich: Gibt es einen Vergleich der jährlichen Unterhalts kosten von Natur-
und Kunstrasen, einschließlich Personalkosten und Kosten für Fremdfirmen?

8. Nutzungszeitraum: Wann können die Sportvereine und Schulen den sanierten Platz
wieder nutzen?

Freundliche
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